
1 
 

Der Beitragsbescheid - hilfreiche Erläuterungen 
 
Jedes aktive Mitglied der BRAStV erhält mindestens einmal jährlich einen Beitragsbescheid. Turnus-
mäßig wird er am Jahresanfang erstellt. Durch Übersendung eines Einkommensnachweises (z. B. 
Einkommensteuerbescheid) im Laufe des Jahres ergibt sich bei Selbständigen regelmäßig eine Neu-
berechnung der Beiträge; dann wird auch ein neuer Beitragsbescheid erlassen. 
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen exemplarisch einen im Januar 2013 erlassenen Beitragsbescheid für 
einen Selbständigen erläutern. 
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